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Neue Einberufungspraxis zum 
Präsenzdiensti 

Anfrage der Abgeordneten Dr. Müller 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 574/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

n - 450).., der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 
I , .lr 

des Nationalrates XVIl. Gesetzgebungllperiode 

56;( lAB 

1981 -08- 0" 

zu 51'1/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Müller und 

Genossen am 24. Juni 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 574/J l:.;.:ehre ich 

mich .folgendes lnitzuteilen: 

Die Anfragesteller äußern in der Einleitung zur vorliegenden Anfrage die Be­

fürchtung, durch die seit dem Einberufungstennin Juli 1987 bestehende Pra­

xis, den Einberufungsbefehl nicht wie bisher sechs, sondern nur mehr drei 

Monate vor dem Einberufungstennin zuzustellen, könnten bei der Einberufung 

ausgelernter Lehrlinge die Bestimmungen des Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes 

"unterlaufen" werden. 

Da die Befürchtungen der Anfragesteller nicht ohne weiteres nachvollziehbar 

sind, mächte ich zunächst die geltende RechtSlage näher erläutern: 

Gemäß § 36 Abs. 1 des l'lehrgesetzes 1978 ist der Einberufungsbefehl zum 

Grundwehrdienst spätestens vier Wochen vor dem Einberufungstag zuzustellen, 

sofern militärische Erfordernisse nicht entgegenstehen. Nach § 6 des 

Arbeitsplatz-Sicherungsgesetzes dürfen Dienstnehmer, die zum Präsenzdienst 

. einberufen sind, von dem Zeitpunkt an, in dem der allgemeine Einb2rufungs­

befcl1l bekanntgemacht oder der besondere Einberufungsbefehl zugestellt 

wurde, bis zum Ablauf eines Nonates nach Beendigung des Präsenzdienstes 

nicht g~(ündigt werden. 

Eine spezielle Schutzbest~ung zugunsten ausgelernter Lehrlinge enthält 

§ 18 Abs. 1 des Berufsausbildungsgesetzes, wonach der Lehrberechtigte 

verpflichtet ist, einen Lehrling nach Beendigung des Lehrverhältnisses noch 
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vier Monate :im Betrieb weiterzuvenvenden. Hiezu nonniert § 14 des Arbeits­

platz-Sicherungsgesetzes ergänzend, daß der Ablauf der vorerwälmten Frist -

in diesem Zusamnenhang als "Behaltepflicht" bezeichnet - durch den Präsenz­

dienst gehemmt wird. 

Eine Zusammenschau der dargestellten Rechtslage ergibt somit, daß der Ge­

setzgeber dem Wehrpflichtigen den Arbeitsplatz vor Antritt, während der 

gesamten Dauer sowie nach Beendigung des Grundwehrdienstes sichert, wobei 

das Ausmaß dieser Arbeitsplatzsicherung vor Dienstantritt (mindestens) vier 

Wochen und nach dessen Beendigung einen Monat beträgt. Lehrlinge genießen 

darüber hinaus insofern noch einen speziellen Schutz, als die Behal"tepflicht 

des Lehrberechtigten im Gesamtausrnaß von vier Monaten durch die Ahleistung 

des Präsenzdienstes keine Einschränkung erfährt, sondern in vollem Umfang~ 

sei es auch unterbrochen durch den Präsenzdienst, aufrecht bleibt. 

Wenn nunmehr die Militärkom.na..'1den die Einberufungsbefehle nicht, w'ie dies 

auf Grund der zitierten Bestimmmg des Wehrgesetzes 1978 zulässig wäre, erst 

vier Wochen, sondern erheblich früher, nämlich bereits drei Monate vor dem 

Einberufungstennin zustellen, so kann ich darin noch keinen Nachteil für 

ausgelernte Lehrlinge erkennen. Selbstverständlich ist mir aber schon be­

wußt, daß in ameitsmarktpolitisch sch\vierigen Zeiten eine frühzeitige Ver­

sendung der Einberufungsbefehle auch unter dem Gesichtspunkt einer mögli­

cherweise erwünschten Ausweitung des Anwendungsbereiches des Arbeitsplatz­

Sicherungsgesetzes gesehen werden kann. Diesem verständlichen Anliegen sind 

aber naturgemäß gewisse Grenzen gesetzt; soweit diese rein militärischer 

Natur sind, ve.rweise ich auf meine AusfÜhrungen in BeantwortUfl.g de.r Frage 1. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie folgt: 

Zu 1: 

Bevor ich auf die Gründe näher eingehe, die meine.n Amtsvorgänger zu einer 

Änderung der seit dem Jahre 1980 bestehenden Praxis bewogen haben, möchte 

ich zunächst die Zielsetzungen der "Reform 1980" schlagwortartig näher er~ 

läutern. Denmach sollte mi-t der Entscheidung, die Einberufungsbefehle schon 

sechs Monate vor d€1l1 Einbe1.ufungstenllin zu versenden, folgendes bewirkt 

werden: 
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- Erweiterung der Dispositionsmöglichkeiten der betroffenen Wehrpflichtigen 

und ihrer Dienstgeber; 

- Senkung der Zahl der Anträge bzw. Anregungen auf befristete Befreiung; 

- Möglichkeit, bei Ausfall von einberufenen Wehrpflichtigen noch innerhalb 

der gesetzlichen Zustellfrist geeigneten Ersatz einberufen zu können. 

Allerdings stellte sich schon bald heraus, daß die großzügige Erstreckung 

der gesetzlichen Einberufungsfrist auf sechs Monate auch zu einer Reihe 

schwerwiegender Nachteile fÜhrte. So erforderten sowohl praktische, als auch 

vor allem soziale Erwägungen bald wieder eine Lockerung der Einberufungspra­

xis, zumal sie zuwenig Spielraum bot, um in rücksichtswürdigen Fällen, so 

etwa bei drohender oder bestehender Arbei·tslosigkeit, Einberufungsvrunsche 

von Wehrpflichtigen mit den militärischen Gegebenheiten in Einklang zu 

bringen. Besonders 

EinberufLmgsplätzen 

nachteilig eI'tlies sich die frühzeitige Besetzun.g von 

in jenen F.2i11 en, in denen qualifizierte Schulabgänger 

bZl.v. ausgelerrlte Lehrlinge nicht Z1.:!1l gewünschten EinberufungsteImin e.inge­

teil t vlerden kormten, ob\vohl dies auch im militärischen Interesse gelegen 

gewesen wäre. Berücksichtigt man in diesem Zusarrrnenhang noch den verhäl tnis­

mäßig hohen Verwaltungsaufwand, der mit dieser Praxis zwangsläufig verbunden 

war, wird verständlich, daß schließlich im Jahre 1986 entschieden wurde, 

nach neuen LÖsungen zu suchen. 

Diese neue Regelung soll vor allem ein flexibleres Eingehen auf die Einberu­

fungswünsche der Wehrpflichtigen, besonders in sozialen Härtefällen, ennög­

lichen und zugleich eine bessere Ausnützung des Wehrpflichtigenaufkamnens 

durch die Mili·tärbehörde gewährleisten, \vobei die oben erwähnten Intentionen 

der früheren Einberufungspraxis dem Grlmde nach alrrrecht bleiben. 

Die noch von meinem Amtsvorgänger im Herbst 1986 getroffene Entscheidung, 

nli-t dem gestaffel ten Versand der Einberuflmgsbefehle erst drei Honate vor 

dem Eirberufungstennin zu beg:Lnnen, Ei tell t meines Erachtens einen brauchba­

ren Eompromiß Z\"lischen der ~1indestfrist von vier Wochen (§ 36 des ~qehrge"", 

setzes 1978) und der Praxis der J.etzte.'1 sieben Jahre . dar. Sollte sich aber 

wider Erwarten nach einem angemessenen Beobachtungszeitraum herauss·tellen,· 

daß auch diese Neuregelung schwenviegende DurchfÜhrungsprobleme nach sich 

zieht, werde ich mich nicht scheuen, von dieser Vorgangsweise wieder abzu-' 

gehen. 
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Zu 2: 

Da die Masse der Wehrpflichtigen den Einberufungsbefehl auch in Zukunft we­

sentlich früher zugestellt erhalten wird, als dies von gesetzeswegen notwen­

dig wäre, erachte ich van Standpunkt des BundesministeritmlS für Landesver­

teidigung keine Maßnahmen .im Sinne der Fragestellung für angebracht. Im 

übrigen veIWeise ich auf meine einleitenden Bemerkungen. 

jl~ Juli 1987 
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